
Schwimmen Oberstufe 

 
Schülerinnen und Schüler:  

– 50 m oder 100 m (Brust oder Freistil oder Rücken oder Schmetterling)  

– 400 m (Brust oder Freistil)  

 

Bedingungen: 

1. Die Kurzstreckenleistung und die 400-m-Strecke sind in unterschiedlichen Schwimmstilen zu schwimmen.  

2. Die Kurzstreckenleistung kann nach Wahl der Schülerin bzw. des Schülers durch die Bewertung einer Technikdemonstra-

tion mit Start und Wende einschließlich Wiederaufnahme der Schwimmbewegung ersetzt werden.  

Dabei kann die Lehrkraft eine Abweichung von der Streckenlänge zulassen. Auch in der Technikdemonstration ist in einem 

anderen Schwimmstil zu schwimmen als auf der 400-m-Strecke. Beurteilungskriterien für die Technikdemonstration: insbe-

sondere technische Ausführung, qualitative Bewegungsmerkmale (z. B. Bewegungspräzision, Bewegungskopplung).  

 

Im zweiten Ausbildungsabschnitt gelten erhöhte Anforderungen.  

  

 


